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31 Dezember 1868 ſteht * den betreffenden Brautleuten frei, zum
katholiſchen Seelſorger, zum akatholiſchen und zu beiden behufs der
Trauung gehen Wir Aben irchlich ungiltige, 4  1 untrenn
bare Iſchehen Durch das Hofdekret vom 26 Auguſt 1844 J
Ne 1094 wird normiert: daß ein getrennter Akatholik zu Lebzeiten
der von ihm getrennten Ehegattin nur eine Akatholikin eiraten kann.

J war katholiſ getauft. Vor ſeiner Trauung, die nUr
im proteſtantiſchen Rathauſe mit der Proteſtantin attfan

eS war In Cisleithanien fiel ETL zUum Proteſtantismus ab
Später rennte das Landesgericht zu leſe ſtaatlich giltige Ehe
J kehrte reumütig in die katholiſche I2 zurü und wo die
Katholikin heiraten, nachdem das kirchliche Gericht zu die
Iim proteſtantiſchen ethauſe eingegangene Ehe Klandeſtinität
ungiltig erklärt 0 Da die noch Ee  E, an das ſtaatliche
Hindernis des Katholizismus 9  E J konnte keine Katholikin,

keinen Getrennten ehelichen. Die politiſche Behörde erteilte
elde Diſpenſen und J wurden in der katholiſchen
1 zu kirchlich und ad  1 giltig etraut.

Are J katholi geblieben, ſo wäre  V die Ehe mit
irchlich ungiltig und 0  5 untrennbar. Es 0 die ſtaatliche
Behörde von 1114 impedimentum Civile ligaminis dis⸗
penſieren müſſen

Wien, farre Altlerchenfeld. arb raſa, Koop
Zur veiſen Benutzung der verſchiedenen

Zeitbeſtimmungen. Herr Dr Praxmarer hat Iim ahrgang 1903
dieſer Zeitſchrift Heft 4, Seite 890 —894 Unter der Ueberſchrift:
Von welchem Momente verpflichtet das Faſten und Abſtinenz⸗
gebot? die rage nach der wahlweiſen enutzung der verſchiedenen
Zeitbeſtimmungen (der mittleren Itszeit, der Sonnenzeit und der
offiziellen Zeit mehreren Beiſpielen erörtert und iſt dabei
einem rgebnis gekommen, das von der bisherigen opinio communis
abweicht oder vielmehr ihr geradezu entgegengeſetzt iſt Wenn ich
nmir geſtatte, auf die rage zurückzukommen, ſo gef1 ES, Aunt eine
anze für die alte Anſicht einzulegen.

ren wir zuerſt die Opinio novissima. Nach Praxmarer ſoll
* moraliſch rlaubt ſein, zum mindeſten aber keine ſchwere Unde
involvieren, wenn jemand In der Nacht von Freitag auf Samſtag,
nachdem die Uhr der ereits geſchlagen hat, Fleiſch
ißt und rotzdem folgenden orgen kommuniziert, da —9 *⁵ 14 nach
der mittleren rtszeit von Mitternacht nüchtern geblieben ſei

Die Richtigkeit dieſer Anſicht ucht durch zwei andere Bei
ſpiele erläutern bezw egründen.

Der er Kaſus iſt Ein Geiſtlicher reiſt mit dem achtzuge
von Frankfurt nach Holland und hat 12 Uhr Min

In Köln einen kurzen Aufenthalt. Von der langen elſe
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abgeſpannt, nimmt ETL einen leinen V.  mbiß, als nach der mittleren
Ortszeit und nach der ereits 12 Uhr vorüber war. Am
nächſten orgen beſucht trotzdem eine holländiſche Kirche,
dort zu zelebrieren. Hierzu hält ſich unſer Reiſender für berechtigt,
weil EL Unter Zugrundelegung der für Holland geltenden
die hinter der eine Stunde nachgeht, das jejunium
naturale gewahrt hat erklärt die Zelebration für durchaus erlaubt.

Der andere Fall bezieht ſich ebenfalls auf einen Geiſtlichen
und läßt ſich ſo formulieren: Nachdem ein zum Breviergebete ver.
pflichteter Geiſtlicher in der Nacht von Freitag auf Samstag Fleiſch
gegeſſen hat, als die Uhr der ereits einige Minuten nach

zählte, fällt ihm lötzlich ein, daß ETL die Veſper und Komplet
3 eten vergeſſen habe Er ſofort auf und Cte ſein Brevier
zu Ende, noch bevor der Zeiger der nach der mittleren Ortszeit
gerichteten Uhr auf die Stunde vorgerückt iſt Hat der Geiſtliche
hiermit elne Brevierpflicht für den Freitag noch erfüllt? ean
wortet dieſe rage mit QA

Um nun das Reſulta meiner Unterſuchungen vorweg zu nehmen,
ſo hat mit hier drei Kaſus zuſammengeſtellt und als gleich⸗
wertig behandelt, die abſolut nicht zuſammen gehören und gar keine
Analogieſchlüſſe zulaſſen Daher kann aus den beiden zuletzt 9E
nannten ＋

en nichts für die Löſung des erſten bewieſen werden.

Stellen wir uns zunächſt die rage Welcher Wechſel bei der Aus
wahl der verſchiedenen Zeitbeſtimmungeniſt nach der allgemeinen Anſicht
rlaubt, und welcher iſt verboten? Die Antwort auf leſe Doppel⸗
rage kann lauten Bei zwei verſchiedenen in ſich abgeſchloſſenen
Handlungen iſt jeder Wechſel rlaubt Handelt eS ſich aber eine
und dieſelbe Handlung, die zwei negative Vorſchriften berührt, ſo
darf nit der Zeitbeſtimmung nicht gewechſelt werden, die beiden
Vorſchriften zugleich ＋ umgehen Denn hierin, ſo behaupten die
Moraliſten mit Recht, läge enn widerſpruchsvolles und unvernünf⸗
ige Handeln, das die IV nicht geſtattet.

Zur Illuſtration verweiſe ich auf den erſten Kaſus Die hierin
enthaltenen zwei Verbotsgeſetze lauten: „Du 0UHρ Qam reitage kein
Flei eſſen“ und „Du nach der ſeit Mitternacht genommenen
Speiſe keine heilige leſen“ Beide Vorſchriften werden durch
die eine Handlung des Fleiſcheſſens berührt. Nun habe ich zunächſt
die freie Wahl, welche Zeitbeſtimmung ich für die andlung Grunde
legen will Um das Gebot der Freitagsabſtinenz 3u 9  E  L wã
ich natürli die Das iſt durchaus geſtattet, denn nach
dieſer Zeitberechnung habe ich amstag orgen Flei gegeſſen
Durch dieſe Annahme präjudiziere ich aber 1P80 ACtO dem weiten
Gebote das jejunium naturale. darf alſo Aam Samstag nicht
zelebrieren.

Ganz anders ſind dagegen die beiden anderen Fälle zu beur⸗
teilen In dem einfachſten und leichteſten ritten Falle handelt eS
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ſich die Setzung von verſchiedenen Handlungen, von denen
die eine der anderen nicht präjudiziert. Denn Fleiſcheſſen und Brevier—
gebe treffen nicht Unter dem egriffe des jejunium zuſammen. Der
Geiſtliche, welcher nach Mitternacht der Fleiſ gegeſſen hat,
hat hierdurch keinen Akt eſetzt, der mit der rfüllung des Brevier⸗—
gebetes irgendwie in Widerſpruch ſtände. Er kann aher mit gutem
ewiſſen zur anderen Zeitbeſtimmung übergehen und ſeiner Brevier⸗

noch völlig Genüge eiſten Es iſt ogar ſelbſtverſtändlich, daß
eit beſſer handeln würde, das Breviergebet jetzt zu verrichten,

als * zu unterlaſſen, ſelbſt enn eTn/ ES folgenden orgen nach⸗
olen H

In größerer Aehnlichkeit ſtehen der primus und der
secundus zu einander. Doch auch hier die wirkliche

Analogie. Schon ganz äußerli ſind in dem Beiſpiele die
und die mittlere Ortszeit In Betracht zu ziehen und in dem Bei⸗
ſpiele die deutſche und die holländiſche Zeitbeſtimmung. gebe nun

zu, daß dieſe Differenz ſofort erkannt hat; aber ET hat ſie
offenbar für belanglos gehalten. Mir ſchein dagegen dieſer nter
le. von maßgebender Bedeutung ſein Denn einen Umſtand
hat beider Analyſe der beiden fingierten Tatbeſtände er überſehen,
die Tatſache, daß der Reiſende während der Nacht von Deutſchland

Holland reiſte und dadurch von der einen eitzone in die andere
ETtra Infolgedeſſen iſt für die beiden Handlungen eine ver  iedene
Zeitbeſtimmung anzunehmen nach dem bekannten Grundſatze: Loeus
regi aCtUum Das Fleiſcheſſen war nach der deutſchen Zeitbeſtimmung
geſtattet, eil eS zu Köln ereits Samstag geworden war und ebenſo
war das Meſſeleſen nach holländiſcher Zeit rlaubt, weil nach letzterer
das jejunium naturale nicht gebrochen war

Hiermit glaube ich genügſam dargelegt zu aben, daß die
Beweisführung von Dr Praxmarer auf alſchen Analogieſchlüſſen
beruht und nicht Iim Stande iſt, die allgemein ber die wahlweiſe
Benützung verſchiedener Zeitbeſtimmungen geltenden Regeln In irgend
einem Punkte umzuſtoßen.

Rom Dr theol et 1Ur. Utr Hilling.
Die mir gütigſt zur Verfügung geſtellte Zuſchri des errn

Dr Hilling hat offenbar hinſichtlich der früher von mir behandelten
Kaſus nele Geſichtspunkte zur Geltung gebracht, die das Ganze eben
darum auch in einem Licht erſcheinen laſſen QAmi iſt eigentlicherreicht, was ich beabſichtig atte, denn daß durch den von miu ver⸗
tretenen Standpunkt auf eine Schwierigkeit betreff der Beurteilung
der weitläufig beſprochenen Handlungen hingewieſen wurde, auf eine
Schwierigkeit, deren Löſung gerade nicht jedem augenblicklich ein⸗
leuchtend iſt, dürfte wohl auch nicht in Abrede ſtellen ſein Ob
nun durch die von Errn Dir Hilling vorgebrachten Geſichtspunkte
die Frage jedem endgültig gelöſt Er  eint, ich dahingeſtellt. Bei
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den von mir behandelten Kaſus ſoll in dem einen Fall die
nierte Analogie fehlen, un dem anderen Falle S ſich zwei Hand
lungen drehen, deren eine die andere präjudiziert. Bei Feſtſtellung
von Analogien und bei der Annahme einer Präjudizierung werden
jedo immer El nit  en Anſichten ſtehen

Uebrigens ſei doch noch, Mißverſtändniſſen vorzubeugen,
betont, daß ES ſich In dem zuerſt von mir aufgeſtellten Kaſus, zu
deſſen Illuſtrierung dann die beiden anderen herbeigezogen ſind,
keineswegs, wie auch Im Kaſus angedeutet iſt, darum handelt, ob
man von vornherein die Handlungsweiſe des utu als rlaubt
hinſtellen ſoll, ondern S handelt ſich eine Beurteilung OSt
factum und davon ſagten wir, eS ſei nicht Eu daß man eine

Handlungsweiſe abſolut als er ſündha bezeichnen ürfe,
mit welcher Zenſurierung man, S ſich Kirchengebote handelt,
namentlich in unſerer Zeit ſehr vorſichtig ſein muß Udem kann
der Afu auch zur Beurteilung vorgeſtellt werden wiederum
POSt factum, ohne daß dabei eine Stutia Im Spiele iſt Wie,
wenn jemand nun in der Nacht von Freitag auf Samstag Flei
genoſſen einem Zeitpunkt, da die Zonenzeit dies geſtattete, aber
noch nicht die wahre Mitternacht war und dieſe Perſon ſich erſt
nachträglich erinnert, daß ſie folgenden orgen noch kommunizieren
ſoll und dieſe Kommunion ohne Aufſehen und Unannehmlichkeit nicht
unterlaſſen kann? Wird man In dieſem Fall die Kommunion abſolut
verweigern müſſen und ird man ſie verweigern dürfen?

Friedberg DUr raxmarer.
Literatur.

Neue Wevrle
Die des Neuen Teſtamentes. Erklärt von Profeſſor
Dr 01⁵ Schäfer Band, Abteilung: Der 33 vVre QAuli

die Korinther. S bis 350 Band, Abteilung: Der zweite
ie Auli an die Korinther. 351 bis 553 Mänſter
1903 ruck und Verlag der Aſchendorff'ſchen Bu  andlung. Bd., Ab
eilung 5.25 K 6.30, Bd., Abteilung 5— 3.60

Prälat Dr O. Schäfer, vorher un Breslau, ſeit Beginn des laufenden
Studienjahres Profeſſor des Bibelſtudiums der neu errichteten
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